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Kurztitel 

OECD – Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 248/1961 

Typ 

Vertrag – Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 11 

Inkrafttretensdatum 

30.09.1961 

Index 

59/09 Wirtschaftliche und industrielle Zusammenarbeit, Investitionen 

Text 

ARTIKEL 11 

1. Der Generalsekretär stellt entsprechend den vom Rat genehmigten Organisationsplänen das Personal 
ein, welches die Organisation benötigt. Das Personalstatut bedarf der Zustimmung des Rates. 

2. In Anbetracht des internationalen Charakters der Organisation dürfen der Generalsekretär, die 
Stellvertretenden oder Beigeordneten Generalsekretäre und das Personal bei keinem Mitglied und keiner 
Regierung oder Stelle außerhalb der Organisation um Weisungen nachsuchen oder solche von ihnen 
entgegennehmen. 
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